
(. Das preußische Staatsgrundgesetz.

Titel ]. Vom Staatsgebiete.
Artikel 1 und 2.

Alle Landesteile der Monarchie in ihrem gegenwärtigen Umfange
bilden das preußische Staatsgebiet.

Anmerkung. Tas preußische Staatsgebiet umfaßt einen Flächen-
raum üou 348 000 qkm (6330 Quadratmeilen). Es sind bie 12 Pro¬
vinzen Ostpreußen, Westpreußen, Pommern. Branbenbnrg, Sachsen,
Posen, Schlesien, Westfalen, Rheinprovinz, Hannover, Hessen-Nassau,
Schleswig-Holstein unb außerbem bie Hohenzollernschen Sanbe. Die
Einwohnerzahl beträgt etwa 28V2 Millionen. Bon biesen finb ber
Sprache nach etwa 24 Millionen Deutsche, über 3 Millionen Slaven
(am meisten Polen), bie übrigen Sittaner unb Dänen; bem Religions¬
bekenntnis nach etwa 18% Millionen evangelische, 9% Millionen
katholische Christen, 370 000 Jnben. Hauptstabt ist Berlin mit mehr
als J !/o Billionen Einwohnern. Die anbeten 15 Stäbte mit mehr als
100 000 Einwohnern finb Breslau, Elberfelb und Barmen, Frank¬
furt a. M, Hannover, Köln, Königsberg, Magbeburg, Danzig, Stettin,
Düsseldorf, Altona, Aachen, Krefeld, Dortmund. Vgl S. 8. In
wirtschaftlicher Hinsicht kann Preußen als ein Ackerbanstaat mit stark
entwickelter Gewerbsamkeit (Industrie) angesehen werben. Die Lanb-
lüirtfchaft wiegt weit vor in ben Provinzen Ost- unb Westpreußen,
Posen, Pom ment, ber Gewerbebetrieb in Berlin, Westfalen, Rheinlanb.

Titel II. Bon den Rechten der Preußen.
Artikel 3—11.

Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich. Standesvorrechte
finden nicht statt. Die öffentlichen Ämter sind, unter Einhaltung
der von den Gesetzen festgestellten Bedingungen, für alle dazu
Befähigten gleich zugänglich.

Die persönliche Freiheit ist gewährleistet. Die Bedingungen
nnd Formen, unter welchen eine Beschränkung derselben, ins¬
besondere eine Verhaftung zulässig ist, werden durch das Gesetz
bestimmt.

Die Wohuuug ist unverletzlich. Das Eindringen in dieselbe
und Haussuchungen, sowie bie Beschlagnahme vou Briefen und
Papieren, finb nur in den gesetzlich bestimmten Formen und Fällen


